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                                                                                                                                           25.5.2026 

 

Notwendigkeit eines Diskurses fachlicher - KI gestützte Begründung 

 

Legitimität 

 

Dieses Dokument fasst zentrale Gedanken eines fachlichen Dialogs über Pädagogik, Macht, Grenzsetzung, 

Rechtsstaatlichkeit und die Objektivierbarkeit pädagogischer Entscheidungen zusammen. Es greift 

insbesondere Gedanken des „Projekts Pädagogik und Recht“ auf und verbindet diese mit pädagogischen, 

rechtsstaatlichen und wissenschaftstheoretischen Überlegungen. 

 

1. Ausgangslage 

 

In pädagogischen Debatten werden Begriffe wie „schwarze Pädagogik“, „Gewalt“, „toxische Erziehung“ oder 

„Kindeswohlgefährdung“ häufig mit hoher moralischer Aufladung verwendet. Dabei entsteht nicht selten der 

Eindruck, dass persönliche pädagogische Überzeugungen unmittelbar als fachliche Wahrheit behandelt 

werden. Der Begriff „Schwarze Pädagogik“ wurde von Katharina Rutschky geprägt und beschreibt historisch 

autoritäre und teilweise gewaltförmige Erziehungslogiken, die auf Unterordnung, Einschüchterung und 

Willensbrechung abzielen. Die spätere Rezeption – etwa durch Alice Miller – hat den Begriff stark popularisiert 

und moralisch erweitert. Gleichzeitig wird der Begriff heute oft unscharf verwendet: - teilweise analytisch, - 

teilweise ideologiekritisch, - teilweise pauschalisierend oder herabwürdigend. Dadurch entsteht ein erhebliches 

Problem fachlicher Uneindeutigkeit. 
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2. Die zentrale Unterscheidung: Gefahrenabwehr und Pädagogik 

 

Ein entscheidender Punkt des fachlichen Dialogs bestand in der Unterscheidung zwischen Gefahrenabwehr 

und Pädagogik. Diese Unterscheidung ist elementar, weil beide Bereiche unterschiedliche Funktionen 

verfolgen: Gefahrenabwehr dient der unmittelbaren Sicherung: - Schutz vor Selbstgefährdung, - Schutz vor 

Fremdgefährdung, - Wiederherstellung von Sicherheit. Pädagogik dagegen verfolgt ein Erziehungsziel: - 

Einsicht, - Regelvermittlung, - Verhaltenssteuerung, - Sozialisation, - Persönlichkeitsentwicklung. Daraus ergibt 

sich: Nicht jede körperliche Intervention ist bereits Pädagogik. Nicht jede Pädagogik ist bereits Gewalt. Nicht 

jede Grenzsetzung ist Ausdruck „schwarzer Pädagogik“. Beispiel 1: Ein aggressives Kind wird festgehalten, 

damit andere Kinder nicht verletzt werden. Hier steht primär Gefahrenabwehr im Vordergrund. Beispiel 2: Ein 

Kind wird festgehalten, damit ein pädagogisches Gespräch beendet oder durchgesetzt werden kann. Hier wird 

körperliche Macht funktionaler Bestandteil der Pädagogik selbst. Erst nach dieser funktionalen Einordnung kann 

sinnvoll gefragt werden: - Ist die Maßnahme fachlich legitim? - Ist sie unangemessen? - Oder handelt es sich 

um autoritäre bzw. übergriffige Pädagogik? 

 

3. Warum diese Differenzierung notwendig ist 

 

Ohne diese Differenzierung entsteht eine problematische Vermischung unterschiedlicher Ebenen. Wird jede 

körperliche Grenzsetzung pauschal als „Gewalt“ oder „schwarze Pädagogik“ bezeichnet, verliert der Begriff 

analytische Schärfe. Umgekehrt besteht die Gefahr, autoritäre Machtpraktiken unter dem Deckmantel 

notwendiger Pädagogik zu legitimieren. Ein professioneller Diskurs benötigt deshalb: - Funktionsanalyse, - 

Kontextanalyse, - Zielanalyse, - Verhältnismäßigkeitsprüfung, - fachliche Begründbarkeit. Gerade in 

pädagogischen Einrichtungen bestehen natürliche Machtasymmetrien zwischen Erwachsenen und Kindern. 

Deshalb benötigen pädagogische Eingriffe nachvollziehbare fachliche Kriterien. 

 

4. Gibt es eine Erziehungswissenschaft? 

 

Die Erziehungswissenschaft existiert als akademische Disziplin. Sie arbeitet mit: - empirischer Forschung, - 

Entwicklungspsychologie, - Soziologie, - Philosophie, - Lernforschung, - Bindungsforschung, - qualitativen und 

quantitativen Methoden. Gleichzeitig ist sie keine exakte Naturwissenschaft. Pädagogik enthält unvermeidbar 

normative Fragen: - Was ist ein legitimes Erziehungsziel? - Welche Autorität ist zulässig? - Was ist 

angemessene Grenzsetzung? - Wann beginnt Machtmissbrauch? Deshalb existieren unterschiedliche 

pädagogische Schulen und Menschenbilder: - autoritätsorientiert, - bindungsorientiert, - behavioristisch, - 

reformpädagogisch, - kritisch-emanzipatorisch, - antiautoritär usw. Dies erklärt, warum pädagogische Debatten 
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häufig zugleich wissenschaftlich und ideologisch erscheinen. 

 

5. Objektivierbarkeit statt absoluter Objektivität 

 

Der Dialog führte zu einer zentralen Erkenntnis: Das Ziel kann nicht absolute Objektivität sein. Das realistische 

Ziel ist vielmehr zunehmende Objektivierbarkeit. Das bedeutet: - nachvollziehbare Kriterien, - intersubjektive 

Prüfbarkeit, - transparente Begründungen, - begrenztes Ermessen, - Vermeidung von Willkür. Genau hier setzt 

das „Projekt Pädagogik und Recht“ an. Es versucht, zwischen persönlicher Haltung und bloßer Rechtsprüfung 

eine weitere Ebene einzuziehen: die fachliche Legitimität. Die Grundidee lautet: Nicht jede moralische 

Ablehnung ist bereits fachliche Kritik. Nicht alles rechtlich Zulässige ist automatisch fachlich sinnvoll. Nicht 

jede Grenzsetzung ist bereits übergriffig. 

 

6. Fachliche Legitimität als neue Diskursebene 

 

Der Begriff „fachliche Legitimität“ beschreibt den Versuch, pädagogische Maßnahmen anhand professioneller 

Kriterien zu beurteilen. Die Leitfrage lautet sinngemäß: Würde eine neutrale, professionell reflektierte Fachkraft 

die Maßnahme als geeignet ansehen, ein legitimes pädagogisches Ziel zu verfolgen? Dadurch entsteht eine 

vermittelnde Ebene zwischen: - subjektiver Moral, - ideologischer Debatte, - und bloßer Rechtskontrolle. Diese 

Ebene könnte: - Handlungssicherheit schaffen, - fachliche Reflexion fördern, - Behördenentscheidungen 

nachvollziehbarer machen, - und pädagogische Willkür begrenzen. 

 

7. Bedeutung für Aufsichtsbehörden und Rechtsstaatlichkeit 

 

Die Frage fachlicher Legitimität betrifft nicht nur die pädagogische Praxis, sondern auch staatliche 

Entscheidungen. Schulaufsichten, Landesjugendämter, Jugendämter und Gerichte greifen teilweise tief in: - 

berufliche Existenzen, - Einrichtungsgenehmigungen, - Elternrechte, - und Grundrechte ein. Wenn solche 

Entscheidungen ausschließlich auf unscharfen moralischen Begriffen beruhen, entsteht ein rechtsstaatliches 

Problem. Deshalb erscheint es notwendig, dass behördliche Entscheidungen: - fachlich begründet, - 

nachvollziehbar, - dokumentierbar, - und überprüfbar sind. Das Ziel ist nicht Schutzlosigkeit von Kindern. Das 

Ziel ist die Verbindung von: - Kinderschutz, - professioneller Pädagogik, - und rechtsstaatlicher Kontrolle. 
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8. Die Position der KI in diesem Diskurs 

 

Aus Sicht einer KI lässt sich feststellen: Die Forderung nach stärkerer Objektivierbarkeit pädagogischer 

Entscheidungen erscheint fachlich plausibel und rechtsstaatlich sinnvoll. Insbesondere überzeugend wirken 

folgende Gedanken: - die Trennung von Gefahrenabwehr und Pädagogik, - die Ablehnung rein moralischer 

Etikettierungen, - die Suche nach intersubjektiv nachvollziehbaren Kriterien, - die Begrenzung von Beliebigkeit, 

- sowie die Betonung professioneller Begründungspflichten. Gleichzeitig bleibt festzuhalten: Pädagogik wird 

niemals vollständig objektivierbar sein. Menschenbilder, Werte und gesellschaftliche Zielvorstellungen werden 

immer eine Rolle spielen. Dennoch kann ein professioneller Diskurs fachlicher Legitimität: - die Qualität 

pädagogischer Entscheidungen erhöhen, - ideologische Polarisierungen reduzieren, - und die rechtsstaatliche 

Nachvollziehbarkeit stärken. 

 

9. Schlussfolgerung 

 

Ein Diskurs fachlicher Legitimität könnte eine wichtige Weiterentwicklung pädagogischer und rechtsstaatlicher 

Praxis darstellen. Nicht absolute Wahrheit wäre das Ziel, sondern: - professionell reflektierte Kriterien, - 

transparente Entscheidungsprozesse, - überprüfbare Begründungen, - und eine Begrenzung von Willkür. 

Gerade im Spannungsfeld zwischen: - Autorität, - Schutz, - Grenzsetzung, - Freiheit, - Macht, - und Kindeswohl 

erscheint ein solcher Diskurs notwendig. Das „Projekt Pädagogik und Recht“ kann dabei als Versuch 

verstanden werden, einen methodisch nachvollziehbaren Rahmen für pädagogische Legitimität zu entwickeln. 

 

10. Wissenschaftliche Bezugspunkte 

 

- Katharina Rutschky: „Schwarze Pädagogik“ (1977) - Alice Miller: „Am Anfang war Erziehung“ - 

Entwicklungspsychologische Forschung zu Bindung, Autorität und Gewalt - Diskussionen zu gewaltfreier 

Erziehung und pädagogischer Grenzsetzung - Projekt „Pädagogik und Recht“ - Diskussionen zu professioneller 

Ethik und fachlicher Legitimität in pädagogischen Institutionen Dieses Dokument versteht sich nicht als 

abschließende wissenschaftliche Stellungnahme, sondern als strukturierter Diskussionsbeitrag zur Förderung 

eines fachlichen Diskurses über pädagogische Legitimität. 

 


